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19 gumma⸗ NOI  ö Juris. Von F Créeuſen 65 Prof —J Aris

Canonici und Verméeerſch .„ Doct. Juris t Juris Can.,
Prof Theologiae Moralis, Löwen (XII 222 Mecheln 1918,

Deſſain. 4.—
Die erſte Ganzerklärung des Codex luris chenken der be

annte Kanoniſt ermeerſch und Creuſen 4., CI Profeſſoren
n Löwen. Ein Index analyticus Uhrt anſchaulich in den klaren lufbau des
neuen s ein In der Einleitung gibt uns Vermeerſch einen kurzen
Ueberblick über die Vorbereitung des odex, ſeine Verkündung, äußere
Anordnung, Ziel, Verpflichtung, Bedeutung und Nützlichkeit Dann 0¹9
die Erklärung Kanon für anon, doch ſo, daß der überſi

Ich zuſammen⸗
gefaßt ird Ein ehr ausführliches alphabetiſches Inhaltsverzeichnis be
chließt den Kommentar und erhöht die Brauchbarkeit der Summa AAm emn
bedeutende Klarheit der egriffe, Sicherheit der Lehre und emne bH
Uende Weitherzigkeit u der Erklärung zeichnen teſe Schrift au

Al Steinen
20 Das neue 1  8 Codex zuris canonici. Seine Ge⸗

ſchichteund igenar Mit einem Anhang: ammlung einſchlägiger Akten
Von Auguſt Knecht. (71 Lexikon⸗Format. Straßburg 1918,

3.—
Es iſt erfreulich, daß allerorts die Berufkanoniſten darauf bedacht

Uurch Wort und chrift un das Verſtändnis des Neéeuen kirchlichen
Rechtsbuches einzuführen. Auch vorliegende Abhandlung bildet einen Vor
trag, den der beka  unte Straßburger Kanoniſt un der Mitgliederverſammlung
der „Wiſſenſchaftlichen Geſellſcha in Straßburg“ gehalten hat Darnach
iſt auch die Arbeit 3u beurteilen m in das richtige Verſtändni des
kirchlichen Geſetzbuche einzuführen, bietet der erfaſſer überhaupt eine
geſchichtliche Ueberſicht. über die Kodifikationen de kanoniſchen Rechtes
und die verſchiedenen Kodifikationsver  —  Uuche Dadurch wird die
der etzten Kodifikation verſtändlicher. Begreiflicherweiſe konnten mn
demſelben Vortrag nur Strichzeichnungen aus dem odex ſelbſt geboten
werden Wer den Kodex ennen ernen will, muß ihn in Ruhe ſtüdieren,
eL begnügt ſich der Verfaſſer tit einer allgemeinen Charakteriſtik Seinen
Zweck, ein gebildetes, Aber meiſt nichtkanoniſtiſches Publikum in das
meine Verſtändnis des neuen Kodex einzuführen, dürfte der Vortrag erreicht
en Die SO.. 41 erwähnte unverbürgteI daß Kardinal Gaſparri
einen Kommentar 3ZUum odex herausgeben erde, hat ſich unterdeſſen *
Mißverſtändnis herausgeſtellt. Richtig iſt die Bemerkung 42, daß die
Auslegung eiliger Kommentare ich manche Korrektur wird gefallen laſſen
müſſen; doch gilt auch hier um gewiſſen Sinne: rrando discimus.

3 r bh Haring.205 —

10 Summa Nomi Juris. Von J. Creuf en e 8. J., Prok. Iutis

Canonici und A. Vermeerſch e. 8. J., Doct. Juris et Juris Can.,

Prof. Theologiae Moralis, Löwen (XII u

— 222 S.) Mecheln 1918,

H. Deſſain. M. 4.—.

Die erſte Ganzerklärung des neuen Codex iuris ſchenken uns der be⸗

kannte Kanoniſt A. Vermeerſch §. J. und P. Creuſen §. J., beide Profeſſoren

in Löwen. Ein Index analyticus führt anſchaulich in den klaren Aufbau des

neuen Jus ein. In der Einleitung gibt uns P. Vermeerſch einen kurzen

Ueberblick über die Vorbereitung des Kodex, ſeine Verkündung, äußere

Anordnung, Ziel, Verpflichtung, Bedeutung und Rützlichkeit. Dann folgt

die Erklärung Kanon für Kanon, doch ſo, daß der Stoff überſichtlich zuſammen⸗

gefaßt wird. Ein ſehr ausführliches alphabetiſches Inhaltsverzeichnis be⸗

ſchließt den Kommentar und erhöht die Brauchbarkeit der Summa um ein

bedeutendes. Klarheit der Begriffe, Sicherheit der Lehre und eine wohl⸗

tuende Weitherzigkeit in der Erklärung zeichnen dieſe Schrift aus.

P. Al. Steinen 8. J.

20) Das neue kirchliche Geſetzbuch Codex juris canonici. Seine Ge⸗

ſchichteund Eigenart. Mit einem Anhang: Sammlung einſchlägiger Akten⸗

ſtücke. Von Auguſt Knecht. (71 S.) Lexikon⸗Format. Straßburg 1918,

W. .

Es iſt erfreulich, daß allerorts die Berufkanoniſten darauf bedacht

waren, durch Wort und Schrift in das Verſtändnis des neuen kirchlichen

Rechtsbuches einzuführen. Auch vorliegende Abhandlung bildet einen Vor⸗

trag, den der bekannte Straßburger Kanoniſt in der Mitgliederverſammlung

der „Wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft in Straßburg“ gehalten hat. Darnach

iſt auch die Arbeit zu beurteilen. Um in das richtige Verſtändnis des neuen

kirchlichen Geſetzbuches einzuführen, bietet der Verfaſſer überhaupt eine

geſchichtliche Ueberſicht über die Kodifikationen des kanoniſchen Rechtes

und die verſchiedenen Kodifikationsverſuche. Dadurch wird die Geſchichte

der letzten Kodifikation um ſo verſtändlicher. Begreiflicherweiſe konnten in

demſelben Vortrag nur Strichzeichnungen aus dem Kodex ſelbſt geboten

werden. Wer den Kodex kennen lernen will, muß ihn in Ruhe ſtudieren,

daher begnügt ſich der Verfaſſer mit einer allgemeinen Charakteriſtik. Seinen

Zweck, ein gebildetes, aber meiſt nichtkanoniſtiſches Publikum in das allge⸗

meine Verſtändnis des neuen Kodex einzuführen, dürfte der Vortrag erreicht

haben. Die S. 41 erwähnte unverbürgte Nachricht, daß Kardinal Gaſparri

einen Kommentar zum Kodex herausgeben werde, hat ſich unterdeſſen als

Mißverſtändnis herausgeſtellt. Richtig iſt die Bemerkung S. 42, daß die

Auslegung eiliger Kommentare ſich manche Korrektur wird gefallen laſſen

müſſen; doch gilt auch hier im gewiſſen Sinne: errando discimus.

raz.

Dr Joh. Haring.

21) Das Eherecht nach dem Codex juris canonici nebſt einleitenden

Bemerkungen über Entſtehungsgeſchichte und Anlage des Kodex.

Von Timotheus Schäfer 0. M. Cap., Dr jur. can. und Lektor der

Theologie. (VIII u. 123 S.) Münſter 1918,

ö Aſchendorffſche Buch⸗

handlung. M. 2.50.

Vorliegendes Werk erſchien in der Sammlung „Lehrbücher zum Ge⸗⸗

brauch beim theologiſchen Studium“. Tatſächlich iſt es ein recht praktiſcher

Studienbehelf,

der neben den kanoniſchen Vorſchriften auch die reichs⸗

deutſchen Verhältniſſe berückſichtigt. Der Arbeit iſt eine ziemlich ausführlich

Abhandlung über die Entſtehungsgeſchichte des Codex jſur. can. vorau

8

geſchickt. Bei einer ſpäteren Auflage wird dieſer Teil in Wegfall kommen

können. Der Verfaſſer will das praktiſch geltende Eherecht zur Darſtellung

—21¹ Das Eh  E nach dem X juris Canoniei ne einleitenden
Bemerkungen über Entſtehungsgeſchichte und Anlage DE. Kodex
Von J  imotheus Schäfer — Cap., Dr jur. GA4U und Vektor der
Theologie. 123 Münſter 1918, Aſchendor Buch⸗
ung 2.50

Vorliegendes erk erſchien in der Sammlung „Lehrbücher Um Ge⸗
brauch beim theologiſchen Studium“ Tat

ſächli iſt e5 ein recht praktiſcherStudienbehelf, der neben den kanoniſchen Vorſchriften aGuch  *5 die reichs⸗
eutſchen Verhältniſſe berückſi

180 Der Arbeit iſt eine ziemlich ausführlich
Abhandlung über die Entſtehungsgeſchichte des Godex jur Canl
geſchi Bei einer ſpäteren Auflage wird dieſer Teil in Wegfa kommen
können. C erfaſſer will das geltende Eh evecht zur Darſtellung
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bringen, verzichtet eshalb MͤM allgemeinen auf eine geſchichtliche Auseinander⸗
ſetzung Den kanoniſchen Beſtimmungen verden die einſchlägigen Ar
graphe des eu  en bürgerlichen Geſetzbuche gegenübergeſtellt Das Buch
ird bei den Praktikern Eingang finden

Aus dem eigen Es Kodex chließt der erfaſſer, daß die getauften
Akatholiken der kanoniſchen Verlöbnisform unterworfen ſeien. 5 Ob
mit Grund? Zaudernd äußert ſich der erfaſſer hinſi der Fortdauer
der Provida. entſchieden hinſichtlich der Zuläſſigkeit der paſſiven ſſiſtenz

5 Das Eheverbot der ge

oſſenen Zeit Verbot des Eheabſchluſſes)
i der Verfaſſer mit der Erklärung Ufrecht erhalten, daß 8 nicht um emne
Gewohnheit cContra. ſondern Juxta legem handle 67.) Wenn das allge
meine Eſe emne Handlung freigibt Ind die partikulare Gewohnhei eſelbe
andlung verbietet, b iſt dies v ein Ontra! Daß derjenige, welcher
ein votum Saeri ordinis oder religionis abgeleg hat, auch nach Abſchluß der
Ehe ver leibt, das CIU. U erfüllen 68), bedarf nunmehr
wohl emner weiteren Erklärung. enn nach Can 98 II. 2, liegt für erſteren
bei eſtan der 9he a ein eihehindernis vor; letzterer kann nach CàII. 542,
II. 1, gar nicht, lange die Ehe eſteht, gültigerweiſe in das Noviziat auf
genommen werden. Wir hätten alſo hier ſonderbarerweiſe die Verpflichtung,
ich um eine Dispenſation 3u bewerben.

13 Di o  h Haring.
22 Jus mattimoniale juxta COdicem juris 6anoniei auCtore Joanne
0Ii, doetore Professore Rotae advocato
et 230) Tidendtl „Comitato diocesano“ 1918

Vorliegendes erk iſt . ausführlichſte bis Etzt (September
erſchienene Werk über das Urd das 1 Rechtsbu modifizierte
Eherecht Den einzelnen Kapiteln ſind, ſoweit nötig, kurze dogmatiſche
Erörterungen vorausgeſchickt. U. der rechtsgeſchichtliche Teil iſt nicht
vernachläſſigt Die Darſtellung iſt Im allgemeinen ene recht are und durch
ſichtige Bei der Erklärung dunkler Cllen bmmt dem erfaſſer die Er
ahr  9 in der Kurialpraxis ehr atten »Das Buch verdient em  Oohlen
3 werden

meint der Verfaſer, daß die Biſchöfe theoretiſch die Gewohnheit
des Verbotes des Eheabſchluſſes während der geſchloſſenen Zeit beibehalten
könnten, praktiſch Eei 8 allerdings nicht raten Wir möchten dagegen
au  erkfam machen, daß hundertjährige Gewohnheiten quae prudenter
submoveri 0II possun (ean 5  .— beibehalten verden dürfen. Die Auflaſſung
dieſer Gewohnheit tößt wohl ſicher auf keine Schwierigkeiten.
ird die Frage eérörtert, bb Iim Dispenſationsweſen der stylus Euriae auf
rechterhalten bleibt Der Aukttor iſt geneigt, die Frage 3 ejahen Es würden
ſich daraus für das Dispensweſen mancherlei F  olgerungen, und nicht
bloß rein formaler Natur ergeben, vie das An zitierter Stelle angeführte
Beiſpiel zeigt; dann hätten ir neben dem Kodex 9 wieder eine neulle
Rechtsquelle Auf wird hervorgehoben, daß auch nach dem NMeuen Recht
ein votum implieitum castitatis beim Empfang der höheren Weihen ſich
nicht nachweiſen läßt Der Grund der Nichtigkeit der Majoriſtenehe bleibt
alſo das kirchliche eſe 119 wird eine entſprechende Erklärung
der Im erſten Momente dunkel erſcheinenden Stelle des CII. 1043 (affinitas
N linea recta, COnsummato matrimonio) geboten Bis Er  eine
de Kodex die heliche Schwägerſcha durch ollzug der Ehe geſchaffen
bu dieſem Hindernis in auf un abſteigender Linie flegte nicht dispenſiert

werden C oll EeS auch In Zukunft leiben Das Recht äßt die
Schwägerſ

INV aus dem der Ehe entſtehen. m nun die Dispen
ſabilität nicht einzuſchränken, Tklärt CII. 1043, daß Pur von der affinitas In
zinea recta. COnhsummato matrimonio nicht dispenſiert werden darf Gegen⸗
üher den meiſten, beſonders reichsdeutſchen Auttoren hält der er af er An


